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Amtliches Jerkünbigrmgsölalt
Kr dm Aiütsdemd Milch.

Erscheint wSchentlich 1—2 mal je nach
Bedarf .

vqugsprrii » für Einzelbezug durch die Post
ober de« Verlag vierteljährlich 1 Mk.

Anzeigenpreis : Die einspaltige Feil « oder ^
deren Raum 15 Pfg .

Druck und Verlag von Adolf Dup »
in Durlach. — Fernsprecher Nr . 204 . ^

67 . Dienstag , 26 . September 1S16
Die Bekämpfung der Geflügelcholera

betreffend .
Wegen Fortdauer der Seuchengefahr wird

das zur Zeit bestehende Verbot des Handels
mit Geflügel im Umherziehen (Gesetzes- und
Verordnungsblatt 1916 Seite 71 ) bis zum
I . April 1917 verlängert . Ausgenommen von
diesem Verbot ist der hausierweise Ankauf
von Schlachtgeflügel durch die vom Bezirks¬
amt aufgrund des § 3 der Verordnung vom
II . August 1916 (Gesetzes- und Verordnungs¬
blatt Seite 216 ) zugelassenen Aufkäufer .

Karlsruhe den 16 . September 1916 .
Großh . Ministerium des Innern .

Der Ministerialdirektor :
gez . Weingärtner .

Vorstehende Bekanntmachung des Gr . Mi¬
nisteriums des Innern bringen wir hiermit
zur allgemeinen Kenntnis .

Die Bürgermeisterämter werden beauftragt ,
dies ortsüblich bekannt zu geben und den in
ihren Gemeinden ansässigen Geflügelhändlern
unter Hinweis aus die Strafbestimmungen in
8 148 ' ^ der Gewerbeordnung noch besonders
zu eröffnen .

Durlach den 20 . September 1916 .
Großherzogliches Bezirksaint ._

tlr »egsleistnngen vetr .
Die Gemeindebehörde z » Durlach wird gemäß der

Vorschrift in 8 21 Absatz 9 des KricgsleistinigSgesetzes
ausgesordert , die am 15 Juli 1916 über Vergütungen
für ttriegsleistuiige » gemäß H 9 Ziff t u . 2 K L .G.
ausgestellten Bergütungsanerkcnntnisse zur Empfang ,
nähme der festgesetzten Vergütung nebst Zinsen durch
Vermittelung des Kr . Bezirksamts der Gr . Landes -
Hauptkasse in Karlsruhe vorzulegen .

Der Zinscnlauf endigt mit dem Monat September
1916

Karlsruhe den Iß . September 1916.
Großh . Bad . Landeskommissär

für die Kreise Karlsruhe und Baden ._
Aufnahme von Zöglingen in die Acker»

baufchule Hochburg betr .
DaS Schuljahr beginnt am 3 . November .
Die Aufzunehmendcn müssen das 17 . Le-

- ensjghr zurückgelegt haben , die Kenntnisse

eines guten Volksschülers besitzen , vollkommen
gesund und für anhaltende Feldarbeiten kör¬
perlich hinreichend erstarkt fern .

Der Kurs ist zweijährig . Das Lehr- und
Pensionsgeld für die ganze Lehrzeit beträgt
400 Mk . Zöglingen , welche die volle Lehr¬
zeit zur Zufriedenheit zurückgelegt haben , wird
als Gegenwert für die von ihnen geleistete
Arbeit an dem Lehrgeld der Betrag von 100
Mark durch das Großh . Ministerium des
Innern nachgelassen .

Anmeldungen sind längstens bis 1 Oktober
schriftlich bei dem Anstalrsvorstand einzureichen .
Denselben ist ein Geburtsschein , ein Leu¬
mundszeugnis des Aufzunehmenden , sowie die
schriftliche Einwilligung des Vaters oder Vor¬
munds zum Besuche der Schule und zur Ue-
bernahme der daraus erwachsenden Kosten
anzuschließen .

Statuten werden auf Wunsch zugesandt .
Hochburg bei Emmendingen im Aug 1916 .

Großh . Ackerbauschule, gez . Schittenhelm .
Dies bringen wir zur öffentlichen Kenntnis .
Durlach , den 14 . September 1916 .

- _ Großh . Bezirksamt ._
Die Beschlagnahme von Aepfeln ,

Zwetschgen und Pflaumen betreffend .
Wir bringen zur öffentlichen Kenntnis , daß

die Verfügung des stellvertretenden General¬
kommandos vom 16 . September 1916 betr .
Beschlagnahme von Aepfeln , Zwetschgen und
Pflaumen für den Amtsbezirk Dnrlach
aufgehoben wurde . Hiernach ist der Absatz des
Obstes allgemein innerhalb des diesseitigen
Amtsbezirks sowie nach solchen Bezirken , in
welchen die Beschlagnahme ebenfalls nicht
gilt , frei .

Den Beteiligten bleibt eS überlassen , sich
zu vergewissern , ob in dem Bezirk , in welchen
das Obst verbracht werden soll , die Beschlag¬
nahme nicht gilt .

Durlach den 26 . September 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .
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Lie Leistung des Schöffen - und Ge¬
schworenendienstes betr .

Die Bürgermeisterämter des Amtsgerichts¬
bezirks werden veranlaßt, die nach ß 1 ff . der
lsndesherrlichen Verordnung vom 11 . August
1879 (G .B .Bl . 1879 S . 325 ) aufzustellenden
Listen nebst den etwa erhobenen Einsprachen
bis längstens 15 . Oktober 1916 hierher ein¬
zureichen .

Wegen der Art der Aufstellung weisen wir
auf die den Bürgermeisterämtern zugegangenen
Verfügungen des Gr. Bezirksamts vom 27 .
Oktober 1910 Nr . 5356 und 14 Januar 1911
Nr . 630 hin . Wir erwarten sorgfältige und
eingehende Bezeichnung des Berufs ; er soll auch
über die Selbständigkeit, die Meistereigenschaft
Aufschluß geben .

Ferner ist das Alter genau anzugeben ; es
kommen oft Widersprüche in den Listen vor ;
vielfach ist versehentlich das Alter aus den
früheren Listen herübergenommen worden .

Die Listen müssen vollständig sein ; es darf
keine Beschränkung der Ausnahme auf die¬
jenigen Personen stattfinden , welche der Bür¬
germeister für besonders gut vereigenschaftet
hält.

Bei Vorlage der Urliste ist zu bescheinigen ,
daß und wann sie aufgelegen war und daß
dies öffentlich bekannt gemacht worden ist ,
ferner ob und welche Einsprachen und Ab-
lehnungsgesuche erhoben wurden .

Besonders weisen wir darauf hin , daß nach
8 31 Ziff. 9 GV 01 . zum Amt eines Schöffen
nicht berufen werden sollen dem aktiven Heere
oder der aktiven Marine angehörendeMilitär¬
personen . Diese sind nach der landesherrlichen
Verordnung die Leistung des Schöffen- unv
Geschivvrenendienstes vom 11 . Juli 1879 1
Abs . 3 Ai ff . 1 i nicht in die Urliste auszu
nehmen . Dies gilt auch von lediglich infolge
des Krieges eingezogenen Mililärp,rsonen .

Durlach , 18 . Sept . 1916 . Gr . Amtsgericht.

Warenumsatzstempel .
Am l . Oktober d . IS . tritt das Nnchsges. tz über

einen Warenumsatzstempel in Kraft .
Steuerpflichtig ist hiernach grundsätzlich jeder , der

Waren ( bewegliche körperliche Sachen ) geliefert und
dafür einen Gegenwert erhalten hat Als Waren
gelten auch GaS und e e ' trffcher Strom , dagegen n chl
Forderungen , Urheber- und ähnliche Rechte , Wert¬
papiere , Wechsel , Schecks , Banknoten , Papiergeld ,
Gelvsorten und amtliche Wertzeichen , Grundstücke uno
den Grundstücken gleichgestellte Rechte .

Der Stempel beträgt gleichmäßig eins vom Tau¬
send des Entgelts für die gelieferte Wa,e , in Ab¬
stufungen von 10 Pfennig für je volle IM Mark.

Für das Verfahren bei der Erhebung der Abgabe
sind zwei Gruppen zu unterscheiden :

ä . Warenumsätze iin petrieb « « ine »
Gewerbe » ?

Hier wird die Abgabe nicht vom einzelnen Umsatz,
sondern vom Gesamtbeträge der Umsätze im Ka¬
lenderjahr erhoben , und zwar nur dann , wenn der
Jahresumsatz mehr als 4000 Mark beträgt Als
Gewerbe gelten auch Land - und Forstwirtfchast in
weitestem Smne

Der hiernach steuerpflichtige Gewerbetreibende oder
Landwirt hat den Jahresumsatz am Schluffe jedes
Kalenderjahres binnen 40 Tagen , also erstmals spä¬
testens am 40 . Januar 1017 bei der zuständigen
Steuerstelle anzumelden. Er kann dabei nach seiner
Wahl als Jahresumsatz entweder den Gesamtbetrag
des im Kalenderjahr eingenommenen Entgelts oder
den Gesamtbetrag des im Kalenderjahr berechneten
Entgelts , gleichviel , ob dieses im Kalenderjahr einge¬
gangen ist oder noch ausstehl , angeben. Hat er sich
für die eine Art der Anmeldung entschieden , so ist er
daran auch sür die künftigen Steuererklärungen ge¬
bunden.

Die näheren Bestimmungen über die Anmeldung
u -rd über die Errichtung der Abgabe werden s. Zt .
bekannt gegeben werden.

8 . Warenumsätze antzertzalb « ine »
Gewerbebetrieb » r

Hierher gehört die entgeltliche Lieferung von Waren :
u ) durch einen Nichtgewerbetreibenden ,
d) durch einen Gewerbetreibenden außerhalb sei¬

nes Gewerbebetriebs , und zwar auch dann,
wenn der Gewerbetreibende in seinem Betriebe
einen Jahresumsatz von nicht mehr als 4000 M.
erreicht und deshalb sür die Umsätze in seinem
Gewerbebetrieb abgabesrci ist .

In den Fällen der Gruppe !' wird im Gegensatz
zur Gruppe 1 der einzelne Umsatz sür sich ver¬
steuert, svfern der Gcgenwc>t sür die gelieferte Ware
mekr als einhundert Mark beträgt .

Wer in dieser Weise Wareil innsctzt , hat über den
Empfang des Gegenwerts binnen zwei Wochen ein
schriftliches Empsnngsbckcnnlnis zu erteilen und
eins vorn Tausend de « Betrag « des Gegenwerts , in
Abstufungen von 10 Pfennig sür je volle IM Mark
zu versteuern. Die B . rstciicrung erso ' gt durch Ver¬
wendung von Stempclinarken , die in Werten von
10, 20 , r>0 Piennig , I , 2 und 10 Mark bei den Post¬
anstalten zu erhallen sind Die Marken sind aus der
Vorder- oder Rückseite d - s Empsangsbekennliiiffes „ n
einer beliebigen freien Stille auizukleben und zu ent¬
werten . Die En . Wertung ist in der Art vorzuuehmeii,
daß Tag , Monat u .rö Jahr der Verwendung der
Marke aus dieser an der dafür vorgesehenen Stelle
mit Tinte nicdergeichrieben >r,erden oder daß die eir.»
zelne Marke mit einem Ausdruck dieses Inhalts ver¬
sehe » wird

Wenn also beispielsweise nach dem 40 . September
1010 ein M tzgeemeister außerhalb seines nach Gruppe
X zu versteuernden Gcwervebetiievs eine Ware um¬
setzt, z B . ein Klavier >ür öl-0 Mark verkauft, so muß
er über den Emp ' ang der Zahlung eine schriftliche
Quittung ausstellen , diese mit Stempelmarken zürn
Nennwert von zusammen öO Pfennig bekleben und
die Marken entwert , n

Hat der Aussteller einer Quittung diese nicht ver -
stempelt, so hat der Empfänger der Quittung selbst
für d e richtige Verstempelung zu sorgen .

Wer dieien Vorschriften zuwiderhandclt, hat eine
Geldstrafe im zwanzigfachen Betrage der hinterzoge-
nen Abgabe zu erwarten .

Breiten , den 20 . September 1916 .
Är. Finanzamt.
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